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Diese Ausgabe erscheint auch online

Redaktionsschluss wird vorverlegt!
Wegen den Osterfeiertagen werden die Redaktions-

schlüsse für das Mitteilungsblatt Nr. 16 (Erscheinungstag: 
15.04.2020) auf 

Donnerstag, 09.04.2020, 09:00 Uhr 
vorverlegt.

Wir bitten um Beachtung!
Ihre Gemeindeverwaltung

Geschwindigkeitskontrolle
Die Stadt Waldkirch hat am 06.03.2020 von 11:02 Uhr bis 
17:12 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in Gutach im 
Breisgau, Landstraße, i. H. Haus-Nr. 5, durchgeführt. 
Es wurden insgesamt 2009 Fahrzeuge gemessen, von de-
nen 225 zu beanstanden waren. 
Dies entspricht einer Beanstandungsquote von 11,2 %.
Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug 60 km/h.
Ihre Gemeindeverwaltung

Verkehrsregelung bei Bauarbeiten an und 
auf öffentlichen Straßen
Die bereits erfolgte Sperrung der Viktor-Merkle-Straße in 
Bleibach, im Bereich des ehemaligen Gasthauses Sonne, 
wird wegen Abbrucharbeiten bis 30.04.2020 verlängert.
Ihre Gemeindeverwaltung

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Allen Altersjubilaren, die in diesem Monat ihren Geburts-
tag feiern und aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder na-
mentlich nicht genannt werden möchten, gratulieren wir 
recht herzlich und wünschen ihnen alles Gute, vor allem 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Folgende nachstehend aufgeführten Fundsachen wurden 
abgegeben und können während der Öffnungszeiten (Mo 
– Fr 08:00-12:30 Uhr, Mo 14:00 – 16:00 Uhr und Do 14:00-
18:00 Uhr) beim Fundbüro im Rathaus Bleibach, Zimmer 2, 
Dorfstr. 33, 79261 Gutach im Breisgau (Tel: 07685/9101-14) 
von den Verlierern abgeholt werden.
• eBook Marke tolino
• Fahrradwerkzeugset

Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den 
Fundsachen, falls die Verlierer sich nicht melden, nach Ab-
lauf von 6 Monaten (bei Gegenständen unter 5,11 € sofort) 
nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro bzw. der Polizei 
auf den Finder oder bei Verzicht auf jegliches Fundrecht 
auf die Gemeinde übergeht.
Nähere Einzelheiten fi nden Sie auch im Internet unter 
www.gutach.de/Bürgerservice/Fundbüro
Ihre Gemeindeverwaltung

Wichtige Rufnummern 
bei Unfall und Gefahr

NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der diensthabende Arzt 
durch Anruf beim Hausarzt zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen 
ist der ärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und 
augenärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 zu 
erreichen.
An Wochenenden und Feiertagen ist der zahnärztliche 
Notfalldienst unter Tel.: 0180 3222555-70 erreichbar.

In Notfällen:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112
Kinderärztlicher Notfalldienst: 116117
Augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Rufnummer Krankentransport: 19222
Gift-Notrufzentrale: 0761 19240

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Das Rathaus ist am Gründonnerstag, 9. April 2020 nachmittags nicht erreichbar. 
Ab Dienstag, 14. April 2020 sind wir wieder zu den gewohnten Zeiten für Sie da.

Ihre Gemeindeverwaltung
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Fachstelle Sucht

Beratung, Behandlung, Prävention
Friedhofstr. 1, Waldkirch, Tel. 07681 24623, 
Dienstag, Donnerstag 10:00 – 17:00 Uhr

emma
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1
Tel. 07681 3891 und 07641 41970

Pfl egestützpunkt im Landkreis Emmendingen

montags von 10 bis 15 Uhr Außensprechzeit im Bürger-
treff in Waldkirch-Kollnau, Hildastr. 2 a 
Ansonsten in Emmendingen, Markgrafenstr. 8.
Vorherige Terminvereinbarung erwünscht unter 07641 
451 3091.

Kreisseniorenrat des Landkreises Emmendingen: 

www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Ergänzende Unabhängige Teilhabebe-
ratung für Menschen mit Behinderung 
(EUTB)
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine für alle“ zu 
sämtlichen Fragen, die sich für Menschen mit Behinde-
rung und deren Angehörige stellen. Die Beratung ist 
kostenfrei.
EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V. 
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Fr. Hoffmann) 
Außensprechstunde in Waldkirch freitagnachmittags
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
EUTB Diakonisches Werk Emmendingen 
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641/9185-13 (Hr. Hensel)
Telefon: 07641/9185-16 (Fr. Funk)
Außensprechstunde in Herbolzheim dienstagvormittag
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641/96212-65 (Fr. Thiemann/Fr. Gungl)
Außensprechstunde donnerstagnachmittags
in Endingen,  Tel.: 0152-56808748
in Elzach,   Tel.: 0152-09272764

Der Pfl egestützpunkt im Landkreis 
Emmendingen bietet an:
Neutrale und kostenlose Informati-
on und Beratung für gesetzlich ver-
sicherte Pfl egebedürftige, Angehö-
rige und Interessierte aller Altersgruppen rund um das 
Thema Pfl egebedürftigkeit, Pfl ege, Betreuungs- oder 
Entlastungsmöglichkeiten.
Beratungen werden im Pfl egestützpunkt in Emmendin-
gen, in den Außensprechzeiten oder in Hausbesuchen 
angeboten.
Pfl egestützpunkt Landkreis Emmendingen
Montag – Freitag, außer Mittwoch, 8:30 – 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
Besucheranschrift: Markgrafenstraße 8, 79312 Emmen-
dingen
Postanschrift: Bahnhofstr. 2-4, 79312 Emmendingen
Tel.: 07641 451 -3091, - 3095, - 3025
E-Mail: pfl egestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
Außensprechzeiten:
Endingen, Bürgerhaus, Jakobsgässli 4 
– dienstags 10:00 – 15:00 Uhr
Herbolzheim, Torhaus, Hauptstr. 60 
– donnerstags 10:00 – 15:00 Uhr
Waldkirch-Kollnau, Bürgertreff, Hildastr. 2a 
– montags 10:00 – 15:00 Uhr

Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle: 
07641 4601-77 (nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlo-
se und sprachgeschädigte Personen).

Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen:
Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag                      von 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage                      8 bis 22 Uhr
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Kostenlose zentrale Rufnummer 116117

Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:

Di., 07.04.  Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen 
           Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110 
Mi., 08.04.  Apotheke auf der Bleiche, Emmendingen 
           Lessingstr. 19, Tel. 07641 51852
           Schwarzwald-Apotheke, Elzach
           Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Do., 09.04.  Central-Apotheke, Emmendingen
           Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
           Rathaus-Apotheke, Elzach 
           Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
Fr., 10.04.  Aesculap-Apotheke, Teningen (Köndringen)
           Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
           Severin-Apotheke, Denzlingen
           Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844 
Sa., 11.04.  Glotter-Apotheke, Glottertal 
           Talstr. 70 A, Tel. 07684 1355
           Neue Apotheke, Emmendingen
           Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9332221 
So., 12.04.  Breisgau-Apotheke, Teningen
           Alemannenstr. 2 A, Tel. 07641 8460
            Kandel-Apotheke im Gesundheitszentrum, 

Waldkirch
           Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4925250 
Mo., 13.04.  Marien-Apotheke, Gutach
           Golfstr. 9, Tel. 07681 7257 
           Paracelsus-Apotheke, Denzlingen
           Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Di., 14.04.  Spitzweg-Apotheke, Emmendingen 
           Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191 

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Freitag, 10.04.2020 (Karfreitag)
Tierarztpraxis Claudia Giugudean,
 Rheinhausen-Oberhausen
Endinger Str. 3,    Tel. 07643 9378970
Dr. Hesse, Forchheim
Aspergstr. 10,     Tel. 07642 2324
Samstag/Sonntag, 11.04./12.04.2020
Dr. Bretzinger, Glottertal
Winterbachstr. 13,   Tel. 07684 90890
Dr. Brodauf, Emmendingen
Gottfried-Keller-Weg 4,  Tel. 07641 54636
Montag, 13.04. (Ostermontag)
Tierarztpraxis Simone Leenen, Sexau
Am Schloßberg 8,    Tel. 07641 9542097
Drs. Rudloff, Elzach
Brandstr. 10,     Tel. 07682 290

Notdienst für Strom/Straßenbeleuchtung
Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, Störungsmelde-
stelle 0800 3629477

Notdienst für Wasser:
Tel. 0170 6313727
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Angebote der Familienberatung sind 
weiterhin verfügbar
Auch Familien mit (kleinen) Kindern stellt die aktuelle Si-
tuation vor große Herausforderungen. Die Fachkräfte der 
Familienberatung des Landkreises in Emmendingen und 
Waldkirch stehen weiterhin bei Fragen als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. Mit Telefon und Videoberatungen wer-
den Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche während der 
Corona-Zeit weiterhin unterstützt. 
Die Sekretariate der Familienberatung sind vormittags un-
ter folgenden Telefonnummern erreichbar: Emmendingen 
07641 451-3210; Waldkirch 07641 451-3531

Offenes Ohr in Zeiten von Corona 
Psychosoziales Krisentelefon
Die Landkreise Emmendingen und Breisgau Hochschwarz-
wald haben zusammen mit der Stadt Freiburg ein psycho-
soziales Krisentelefon eingerichtet. Unter den Telefon-
nummern 0761 2187-2991 oder -2992 fi nden betroffene 
montags bis freitags von 09:00 bis 17:00 Uhr ein offenes 
Ohr. Experten helfen vertraulich bei familiären Konfl ikten, 
bei Problemen wegen der momentanen fehlenden sozia-
len Kontakte oder anderem psychischen Druck.

Hilfetelefon: Gewalt gegen Frauen
Ausgehbeschränkungen, Sorgen um die Gesundheit, Exis-
tenzängste und ein Familienleben dauerhaft auf engstem 
Raum: Angesichts der Corona-Krise befürchten Experten 
eine Zunahme von Konfl ikten und häuslicher Gewalt.
Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ un-
ter der kostenfreien Rufnummer 08000 116016 leistet Erst- 
und Krisenunterstützung. Bei Gewalt gegen Frauen gibt es 
Rat und Hilfe rund um die Uhr, anonym, in 18 Sprachen, 
barrierefrei. Das Hilfetelefon ist unter www.hilfetelefon.de 
auch online zu erreichen.

Hilfsangebote in Corona-Zeiten: 
Einkaufsservice und Nachbarschaftshilfe
In vielen Gemeinden und Städten im Landkreis Emmendin-
gen stehen die Menschen zusammen, bieten Hilfsangebote 
und verschiedene Dienste für Menschen an. Ob Einkaufser-
vice oder Nachbarschaftshilfe. Viele Angebote sind von den 
Ortsvereinen des Deutschen Roten Kreuzes ehrenamtlich 
organisiert. Das Angebot kann von allen Bürgerinnen und 
Bürgern in Anspruch genommen werden, vor allem da es 
in dieser aktuellen Situation gilt, die sozialen Kontakte zu 
minimieren und das Haus so wenig wie möglich zu verlas-
sen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. 
Eine Liste der Hilfsangebote mit Ansprechpartner und Kon-
taktdaten ist auf der Internetseite des Landratsamtes unter 
www.landkreis-emmendingen.de > Coronavirus abrufbar.

Kleindenkmal des Monats April: 
Kreuzweg in Oberwinden
Im Landkreis Emmendingen gibt es mehr als 3.100 Klein-
denkmale. In der Reihe "Kleindenkmal des Monats" stellen 
wir jeden Monat ein Kleindenkmal näher vor. Passend zu 
Ostern ist das Kleindenkmal des Monats April der Kreuz-
weg in Oberwinden auf dem Hörnleberg. Welche Geschich-
te dahinter steckt und weitere nähere Informationen zum 
Kreuzweg sowie dem Projekt Kleindenkmale gibt es auf 
der Internetseite des Landratsamtes 
www.landkries-emmendingen.de

Einfach ausschneiden und gut sichtbar aufbewahren!

GEMEINDEVERWALTUNG
Bürgermeisteramt Gutach im Breisgau 
Dorfstraße 33, 79261 Gutach im Breisgau
Tel.: 07685 9101-0, Fax: 07685 9101-25
www.gutach.de
Öffnungszeiten/Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 08.00 – 12.30 Uhr
Mo. 14.00 – 16.00 Uhr
Do. 14.00 – 18.00 Uhr
Bürgermeister: 
Urban Singler, Tel. 9101-12, gemeinde@gutach.de
Sekretariat: 
Jana Trenkle, Tel. 9101-12, trenkle@gutach.de
Bürgerbüro:
Susanne Austel, Tel. 9101-21, austel@gutach.de
Gerlinde Oswald, Tel. 9101-20, oswald@gutach.de
Standesamt/Bürgerbüro: 
Susanne Klausmann, Tel. 9101-14, klausmann@gutach.de
Hauptamt: 
Jörg Barth, Tel. 9101-15, barth@gutach.de
Helga Weber, Tel. 9101-13, weber@gutach.de
Bauamt/Wasserversorgung:
Markus Adam, Tel. 9101-16, adam@gutach.de
Wencke Heß, Tel. 9101-17, hess@gutach.de
Xenia Grünemaier, Tel. 9101-24, gruenemaier@gutach.de
Ann-Kristin Siemsen, Tel. 9101-36, siemsen@gutach.de
Gemeindekasse: 
Sabrina Kerschgens, Tel. 9101-18, kerschgens@gutach.de  
Rechnungsamt
Katja Kury, Tel. 9101-23, kury@gutach.de
Anna Schäfer, Tel. 9101-22, schaefer@gutach.de
Zweitälerland-Tourismus: 
Geschäftsstelle Tel. 19433, info@zweitaelerland.de
Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“, Tel. 9101-77

Schulen:
Elztalschule, Tel. 9101-70, elztal-schule@gutach.schule.bwl.de
Grundschule Bleibach, Tel. 9101-75, gs-bleibach@gutach.de
Grund- und Werkrealschule ZweiTälerLand
Tel. 07681 8563, gwrs-zweitaelerland@gutach.de
Turnhalle Bleibach, Tel. 910178

Grundbuchamt
Seit dem 1. Mai 2012 ist das Amtsgericht Emmendingen, 
Grundbuchamt, Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen, 
Telefon: 07641 96587 600 (Zentrale), 
Fax: 07641 96587 603, 
Mail: poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de 
für alle Grundbuchangelegenheiten zuständig.   
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Rasenschnitt darf in die Mülltonne
Rasenschnitt und andere krautige Abfälle dürfen über die 
Restmülltonne oder über die gebührenpflichtigen Müllsä-
cke entsorgt werden. Rasen kann aber auch im eigenen 
Garten gut verwertet werden. Die Abfallwirtschaft gibt 
hierzu Tipps, da die Grünschnittplätze wegen der Corona-
Situation derzeit bis auf Weiteres geschlossen sind. 
1.  Rasen öfter mähen und den kurzen Rasenschnitt liegen-

lassen. Kurzer Rasenschnitt wird rasch abgebaut und 
hilft, den Rasen zu düngen. Nach diesem Prinzip arbei-
ten auch die Mähroboter.

2.  Rasenschnitt frisch oder getrocknet zur Bodenabde-
ckung verwenden, das heißt schleierdünn auf Gemüse-
beete oder unter Beeren- und Heckensträucher verteilen. 

3.  Trockener Rasenschnitt kann problemlos nach und nach 
kompostiert werden. Rasenschnitt in frischem Zustand 
muss zuvor mit der gleichen Menge holzigen Materials 
vermischt werden.

Holziges Material kann problemlos eine Weile auf den 
Grundstücken gelagert werden.
Für Fragen steht die Abfallwirtschaft per Mail abfall@land-
kreis-emmendingen.de oder telefonisch unter 07641 451 
9700 zur Verfügung.

Grünschnittplätze bleiben weiterhin  
geschlossen
Die Grünschnittplätze im Landkreis Emmendingen bleiben 
zur Eindämmung der Infektionsgefahr mit dem Corona-
virus weiterhin geschlossen. Dies gilt sowohl für die zent-
ralen Grünschnittplätze als auch für die Plätze in Freiamt, 
Malterdingen, Rheinhausen, Riegel, Sasbach, Teningen mit 
den Ortsteilen, Weisweil und Wyhl. Der Abfallwirtschaft 
des Landratsamtes Emmendingen als Betreiber der Grün-
schnittplätze ist bewusst, dass die Schließung gerade beim 
derzeitigen Frühling eine spürbare Einschränkung für die 
Bürgerinnen und Bürger ist. Nach der Corona-Verordnung 
der Landesregierung müssen Kontakte zwischen Menschen 
auf das unbedingt Erforderliche reduziert werden. Der 
Landkreis Emmendingen ist wie die gesamte Region Frei-
burg im landesweiten Vergleich besonders stark von der 
Corona-Pandemie betroffen. Aus diesen Gründen haben 
sowohl die Stadt Freiburg als auch der Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald ihre Grünschnittannahmestellen eben-
falls geschlossen. 
Vom Betrieb der Grünschnittplätze geht gerade bei einer 
starken Nutzung mit entsprechend viel Anlieferverkehr, 
wie sie aufgrund des Frühlingswetters und der erfolgten 
Gartenarbeiten bei einer Öffnung zu erwarten wäre, ein 
nicht unerhebliches Infektionsrisiko für die Nutzer aus. So 
sind auch viele Anlieferer älter und zählen somit zur beson-
deren Risikogruppe. Die Grünschnittentsorgung ist – an-
ders als z.B. die reguläre Müllabfuhr – kein so notwendiger 
Lebensbereich, dass er nicht für eine bestimmte Zeit ausge-
setzt werden könnte. Eine Zugangs- und Verkehrsregelung 
mit begrenztem Anlieferverkehr erscheint wegen der meist 
beengten Platzverhältnisse nicht umsetzbar. Entsprechen-
de Erfahrungen am letzten Öffnungstag vor Inkrafttreten 
der Corona-Verordnung der Landesregierung haben dies 
bestätigt. 
Bei der Corona-Pandemie handelt es sich um eine Aus-
nahmesituation, die alle zu Einschränkungen und Verzicht 
zwingt – und deshalb auch zur vorübergehenden Schlie-
ßung der Grünschnittplätze im Landkreis Emmendingen. 
Die Abfallwirtschaft bittet deshalb um Verständnis für die 
weitere Schließung der Grünschnittplätze und auch der Re-
cyclinghöfe. 

Bundesagentur für Arbeit
Agentur für Arbeit Freiburg

Frankreich hilft deutschen Unternehmen 
durch die Coronakrise
Neuerung: Kurzarbeitergeld für französische Mitarbeiter von 
deutschen Unternehmen ohne Betriebsstätte in Frankreich 
Für Unternehmen diesseits des Rheins gibt es nun Unter-
stützung vom französischen Staat. Deutsche Unternehmen 
ohne Betriebsstätte in Frankreich können ab sofort Kurz-
arbeitergeld für französische Mitarbeiter beantragen. Das 
haben die Deutsch-Französische Industrie- und Handels-
kammer (AHK Frankreich) sowie die IHK Südlicher Ober-
rhein als Schwerpunktkammer Frankreich vergangene Wo-
che bei der französischen Regierung bewirkt.
„Das ist ein großer Erfolg für uns und die deutsch-französi-
schen Wirtschaftsverbindungen“, freut sich Patrick Brand-
maier, Geschäftsführer der AHK Frankreich mit Sitz in Paris. 
„Wir sind froh, dass die französische Regierung so schnell 
auf unseren Appell reagiert hat. Damit werden rund 17.000 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor der Arbeitslo-
sigkeit bewahrt.“ 
Bei den Betroffenen handelt es sich um Mitarbeiter von 
deutschen Firmen, die ausschließlich in Frankreich tätig 
sind, beispielsweise für die Betreuung von französischen 
Kunden oder die Wartung von Maschinen in französischen 
Betrieben verantwortlich sind. Ihr Arbeitgeber sitzt in 
Deutschland, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
ihren Wohnsitz in Frankreich, zahlen dort Steuern und So-
zialabgaben und haben einen Arbeitsvertrag nach franzö-
sischem Arbeitsrecht. Allein in Baden-Württemberg gibt es 
rund 750 Unternehmen ohne Betriebsstätte in Frankreich 
mit französischen Mitarbeitern. Im Kammerbezirk der IHK 
Südlicher Oberrhein sind es knapp 250. „Es ist wichtig, dass 
es nun für diese Mitarbeiter dieselbe Lösung gibt wie für 
die deutschen Mitarbeiter in den betroffenen Betrieben“, 
ist auch Frédéric Carrière, Referent Auslandsmärkte und 
Zoll bei der IHK Südlicher Oberrhein, sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis der Verhandlungen.
Die Regelung ist Ende März in Kraft getreten; Anträge der 
betroffenen Unternehmen an die Behörden in Frankreich 
sind ab sofort möglich. Die AHK Frankreich unterstützt Unter-
nehmen bei der Antragstellung. Ansprechpartner ist Thomas 
Matthes, E-Mail-Adresse: tmatthes@francoallemand.com.

Land- und Forstwirtschaft kann teils mit 
Steuererstattungen aus der  
Einkommensteuer rechnen
Finanzministerin Edith Sitzmann: „Ein neues Instrument 
bringt Land- und Forstwirten eine gleichmäßige Besteuerung 
über drei Jahre und hilft damit auch bei Wetterextremen“
Durch eine neue Regelung kann die Einkommensteuer auf 
Gewinne von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft durch 
eine Steuerermäßigung an die Gewinnsituation innerhalb 
eines dreijährigen Betrachtungszeitraums angepasst wer-
den. „Damit werden im Ergebnis Schwankungen beim 
Steuersatz ausgeglichen, wenn die Ernte in einem dieser 
Jahre sehr schlecht und in anderen Jahren deutlich besser 
ausfällt. Das hilft damit auch gegen die Unwägbarkeiten 
des Klimawandels”, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann. 
Die Gewinne von Betrieben in der Land- und Forstwirt-
schaft schwanken über mehrere Jahre teils stark, weil die 
Ernten von äußeren Umständen wie Wetter- und Klima-
bedingungen abhängen. Im Einkommensteuerrecht kann 
jetzt das schlechtere Ergebnis beispielsweise durch Frost- 
oder Dürreschäden mit dem besseren Ergebnis einer guten 



Dienstag, 7. April 2020 Gutach
 im Breisgau Nr. 155MITTEILUNGSBLATT

Ernte ausgeglichen werden. „Wer ohne diese Glättung in 
den vergangenen drei Jahren teils einen überdurchschnitt-
lichen Steuersatz bezahlt hat, könnte damit jetzt vom Fi-
nanzamt Steuern erstattet bekommen. Die neue Regelung 
kann schon jetzt rückwirkend für den Veranlagungszeit-
raum 2016 genutzt werden”, erklärte Sitzmann. Begünstigt 
von der Vorschrift sind landwirtschaftliche und forstwirt-
schaftliche Einzelunternehmen und Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter von landwirtschaftlichen und forstwirt-
schaftlichen Personengesellschaften. Wer die Regelung 
nutzen will, stellt einen Antrag beim örtlichen Finanzamt. 
Das Antragsformular und weitere Informationen zu der Ta-
rifermäßigung sind auf den Internetseiten der Finanzämter 
abrufbar. Die Vorschrift ist zeitlich befristet und letztmalig 
für den Veranlagungszeitraum 2022 anwendbar. Die Tari-
fermäßigung wird nur auf Antrag angewandt.

Polizeipräsidium 
Freiburg

Nachbarschaftshilfe
Hilfe annehmen? Aber sicher!
Gerade in der aktuellen Lage fragen sich viele Menschen, 
wie sie sich sicher und geschützt Hilfe, zum Beispiel für den 
Einkauf, die Abholung von Medikamenten oder den Hun-
despaziergang, organisieren können. Weil auch Haustür-
betrüger diese Notlage ausnutzen könnten, empfiehlt die 
Polizei aufmerksam zu sein. 

So finden Sie Hilfe und Unterstützung:
-   Überlegen Sie, wer für welche Hilfeleistung ein vertrau-

ensvoller Ansprechpartner wäre. 
-   Wenden Sie sich zunächst an Personen, die Sie persön-

lich kennen und denen Sie vertrauen. 
-   Nehmen Sie organisierte Hilfe zum Beispiel über die 

Kommunalverwaltung, über das DRK, die Kirchen und 
andere Hilfsorganisationen in Anspruch. 

Diese Stellen sollten den Kontakt zwischen Ihnen und den 
Helfenden koordinieren.

Achten Sie bei Übergabe Ihrer Einkäufe auf Ihre Sicherheit:
-   Achten Sie auf eine geordnete Übergabe ohne persön-

lichen Kontakt: Besorgungen sollten vor der Haustür 
abgestellt werden. 

-   Vereinbaren Sie vorab, ob Sie den Einkauf im Voraus 
oder bei der Übergabe bezahlen. Händigen Sie keines-
falls EC- oder Kreditkarten aus. 

-   Bevor Sie Ihre Haustür beim Klingeln öffnen: Vergewis-
sern Sie sich, dass es sich um die angekündigte Hilfe han-
delt. Fragen Sie z.B. durch ein geöffnetes Fenster, durch 
die bei vorgelegtem Sperrriegel geöffnete Tür oder 
durch die Gegensprechanlage, wer vor der Tür steht. 

-   Lassen Sie keine Unbekannten in Ihr Haus oder Ihre 
Wohnung. 

-   Ziehen Sie andere Nachbarn für eine Übergabe hinzu, 
wenn Sie unsicher sind. 

-   Melden Sie verdächtige Vorfälle unverzüglich bei der 
Polizei über den Notruf 110.

Weitere Tipps:
-   Nehmen Sie keine Hilfe von Fremden an, die sich unauf-

gefordert an Sie wenden. 
-   Kaufen Sie nichts an der Haustür, das gilt auch für 

Schutzkleidung und Desinfektionsmittel. Seien Sie miss-
trauisch bei verlockenden Angeboten im Internet. 

-  Sprechen Sie nicht über Ihre finanziellen Verhältnisse. 
-   Reagieren Sie nicht auf angebliche Notsituationen im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus, in denen Sie je-
manden persönlich oder eine Organisation finanziell 
unterstützen sollen. 

Informationen zu weiteren Kriminalitätsfeldern finden 
Sie unter www.polizei-beratung.de

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
ABTEILUNG UMWELT

Einladung zur Öffentlichkeitsbeteiligung
- Europäische Wasserrahmenrichtlinie -

Fortschreibung der Maßnahmenpläne 
Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027

Ziel der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist es, in 
allen Gewässern sowie im Grundwasser einen „guten Zu-
stand“ zu erreichen. Die ersten Maßnahmenprogramme 
zur Erreichung dieser Ziele wurden 2009 vom Landtag ein-
stimmig verabschiedet. Inzwischen konnten schon viele der 
Maßnahmen realisiert werden. Bereits bei der Aufstellung 
dieser Maßnahmenprogramme (ab 2006) beteiligte sich die 
interessierte Öffentlichkeit aktiv.

Ziel der Öffentlichkeitsveranstaltung
Zur Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne für den 3. 
Bewirtschaftungszyklus (2021– 2027) führt das Regierungs-
präsidium Freiburg eine aktive Beteiligung der Öffentlich-
keit durch.
Obwohl bereits viele der Maßnahmen realisiert werden 
konnten, werden im Jahr 2021 etliche Wasserkörper den 
guten ökologischen Zustand nicht erreichen. Daher ist ein 
weiteres Maßnahmenpaket notwendig. Ziel der Öffent-
lichkeitsbeteiligung ist es, die erarbeiteten Entwürfe dieser 
Fortschreibung vorzustellen und durch Vorschläge der inte-
ressierten Öffentlichkeit zu ergänzen.

Aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
Ein wesentlicher Bestandteil ist die aktive Beteiligung der 
Öffentlichkeit. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhal-
ten die Möglichkeit, ihre Ortskenntnisse und Ideen ebenso 
wie konkrete Vorschläge in die vorgelegten Entwürfe ein-
zubringen.
Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Regierungspräsidi-
um jedoch entschieden, die im April und Mai 2020 geplan-
ten Öffentlichkeitsveranstaltungen nicht durchzuführen. 
Wegen des engen Zeitplans zur Erstellung der Bewirtschaf-
tungspläne ist eine Verschiebung der Termine leider nicht 
möglich. Derzeit wird an einer Lösung gearbeitet, mit der 
die Öffentlichkeitsbeteiligung online stattfinden kann.
Das Regierungspräsidium Freiburg lädt alle Interessierten 
ein, sich online an der Fortschreibung der Maßnahmenplä-
ne zu beteiligen.

Alle Informationen sowie die 
Möglichkeit uns Ihre Anregun-
gen und Hinweise mitzuteilen 
stehen ab Donnerstag, den 
30.04.2020 unter
https://rp.baden-wuerttem-
berg.de/Themen/WasserBoden/
WRRL/Seiten/default.aspx
für Sie bereit. Die Rückmelde-
frist endet am Sonntag, den 
31.05.2020.
Sie erreichen diese Seite auch 
über das Beteiligungsportal des 
Regierungspräsidiums.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Regierungspräsidium Freiburg
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Bürgertreff Pferdestall Gutshof

- Achtung -
Der "Bürgertreff Pferdestall" 
bleibt aus gegebenem Anlass
bis auf weiteres geschlossen!

Der Wochenmarkt findet statt.

Donnerstag ist Markttag
- Metzgerei Schuler - Bäckerei Wölfle -

14:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Papiersammlung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie bereits in der 
letzten Ausgabe des Gemeindeblatts informiert, mussten 
wir verschiedene Aktionen seitens unseres Vereins absa-
gen. Die aktuelle Situation im Bezug auf die Ausbreitung 
des COVID-19-Virus zwang uns zu dieser Entscheidung, die 
leider sehr kurzfristig fiel. Dadurch konnten nicht reicht-
zeitig alle Bürgerinnen und Bürger informiert werden, was 
wir sehr bedauern. Wir wurden nun vermehrt darauf an-
gesprochen, was mit dem vorgehaltenen Papier in ihren 
Kellern, Garagen oder anderen Lagerplätzen passieren 
soll. Dazu möchten wir zu heutigem Zeitpunkt sagen, dass 
wir es fest planen, die kommende Papier- und Altkleider-
sammlung am 13.06.2020 durchzuführen. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir hierzu allerdings auf die Erlaub-
nis des Gesetzgebers angewiesen sind. Wir bitten Sie daher 
vielmals um Verständnis und Geduld.

Gutacher Seniorentreff

Seniorentreff fällt aus!
Auf Grund der aktuellen Situation fällt der Seniorentreff 
am Donnerstag, 23. April 2020 leider aus.

Die Feier der Kar- und Ostertage der 
Römisch-Katholischen Kirchengemeinde 
Oberes Elztal
Mit dem Palmsonntag treten wir ein in die Feier der heili-
gen Woche, die im Zeichen des Coronavirus ein ganz eige-
nes Gepräge erhält. Die liturgischen Feiern, werden ohne 
Beteiligung der Gemeindemitglieder stattfinden müssen. 
Am Palmsonntag werden in unseren Kirchen Palmzweige 
gesegnet, die Sie in den nachfolgenden Tagen mitnehmen 
können, als Zeichen der Verbundenheit und der Offen-
heit dafür, den Herrn auf seinem Weg durch Leiden, Tod 
und Auferstehung zu begleiten. Mit dem Gründonnerstag 
treten wir ein in die heiligen drei Tage, der Osterfeier. Es 
schmerzt sehr, die Gottesdienste auf diese Weise zu feiern. 
Umso mehr braucht es unsere Solidarität. 

In einer gemeinsamen Feier für die Seelsorgeeinheit ohne 
Beteiligung der Gläubigen beginnen wir um 19:00 Uhr in 
Elzach die Feier des letzten Abendmahles. Um 19:15 Uhr 
werden in allen unseren Kirchen die Glocken zum Gloria 
läuten. Es wäre schön, wenn Sie in dieser Zeit auch zu Hau-
se sich mit uns im Gebet verbinden. Unsere Glocken schwei-
gen für die kommenden Tage.
Für das Gebet am Karfreitag bietet sich der Kreuzweg an, 
den Sie im Gotteslob unter der Nr. 683 finden. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass am Karfreitag während der Karfrei-
tagsliturgie um 15:00 Uhr die Kirche St. Nikolaus in Elzach 
geschlossen bleiben muss.
Auch die Feier der Osternacht am Samstag, den 11. April, 
wird ohne Gemeindebeteiligung stattfinden müssen. Um 
21:30 Uhr läuten in unseren Kirchen alle Glocken. Es wäre 
schön, wenn Sie in dieser Zeit auch zu Hause Ihre Oster-
kerze anzünden würden. Bei der zentralen Feier in Elzach 
werden alle Osterkerzen der Seelsorgeeinheit entzündet. 
Es wird in diesem Jahr kein Osterwasser geben! Trotz vie-
lerlei Einschränkungen werden wir miteinander Ostern fei-
ern, auch in der sicheren Hoffnung, dass der Auferstande-
ne Herr sich in unserer Mitte zeigt und verschlossene Türen 
überwinden kann. Bitte schauen Sie in diesen Tagen auf 
unsere Homepage (www.kath-oberes-elztal.de) und be-
achten Sie die Auslagen in unseren Kirchen. Dort finden 
Sie Texte, die zur Mittfeier beim häuslichen Gebet dienen 
können. Ganz herzlich laden wir Sie zur Teilnahme an den 
Fernseh- und Rundfunkgottesdiensten ein.
Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben 
gesegnete Tage. Vertrauen wir miteinander der Zusage un-
seres Herrn: „Seid gewiss: Ich bin bei Euch alle Tage bis ans 
Ende der Welt!“ In diesem Sinne grüßen wir Sie herzlich 
und rufen Ihnen zu: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahr-
haft auferstanden. 

Frohe Ostern wünscht Ihnen 
auch im Namen des Seelsorgeteams

Ihr Pfr. Hans-Jürgen Decker

Vorzeitige Altersrenten
SVLFG setzt vorerst Anrechnung des Hinzuverdienstes aus
Für Bezieher von vorzeitigen Altersrenten aus der Alters-
sicherung der Landwirte (AdL) werden im Jahr 2020 die 
Hinzuverdienstregelungen ausgesetzt. Bei etwa 800 von 
110.000 Beziehern vorzeitiger Altersrenten rechnet die 
Landwirtschaftliche Alterskasse (LAK) aktuell Einkommen 
auf deren vorzeitige Altersrente an. Mit dem vom Bun-
deskabinett beschlossenen „Sozialschutz-Paket“ soll in 
der AdL vorübergehend für das ganze Jahr 2020 bei vor-
zeitigen Altersrenten kein Einkommen mehr angerechnet 
werden. Mit Inkrafttreten dieser befristeten Regelung - 
voraussichtlich in der 14. Kalenderwoche -  wird die LAK 
alle vorzeitigen Altersrenten, die bereits gekürzt werden, 
rückwirkend ab 1. Januar 2020 neu berechnen. Hat die 
Rentenzahlung nach dem 1. Januar 2020 begonnen, wird 
sie ab dem entsprechenden Rentenbeginn neu berechnet. 
Ein Antrag muss nicht gestellt werden. Auch in der gesetz-
lichen Rentenversicherung (GRV) lockert der Gesetzgeber 
die Hinzuverdienstgrenzen für Altersrenten. Grund für die-
se vorübergehende Maßnahme sind mögliche Personaleng-
pässe, die infolge der Corona-Pandemie durch Erkrankun-
gen und Quarantänemaßnahmen in wichtigen Bereichen 
entstehen können. Sowohl in der GRV als auch in der AdL 
sollen Altersrentenbezieher in der aktuellen Situation nicht 
aufgrund von Hinzuverdienstregelungen daran gehindert 
werden, mit ihrer Arbeitskraft diese wichtigen Bereiche zu 
unterstützen.
SVLFG
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Melodia Biederbach e.V.
Mitteilung an ALLE, die herzlich mit Melodia Biederbach 
e.V. verbunden sind
Innerhalb der derzeitigen "Corona-Pandemie" und die wei-
tere Entwicklung im öffentlichen Leben habe ich als Vorsit-
zender nach einem längeren Abwarten die Entscheidung 
getroffen. Das Maikonzert am Samstag, 16. Mai 2020, in 
der Schwarzwaldhalle in Biederbach, verbunden mit dem 
Jubiläum "25 Jahre Gemischter Chor Melodia Biederbach" 
und Ehrungen durch den Badischen Chorverband wird ab-
gesagt. Zu einem Ersatztermin kann momentan kein Vor-
schlag gegeben werden.
Auch in diesen Zeiten sind wir einander herzlich verbunden.
D A N K E.
Robert Klausmann, 1. Vorsitzender

SchülerAbo bitte nicht kündigen –  
Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF)  
bemüht sich um Erstattung 
26.000 Schülerinnen, Schüler und Azubis nutzen im RVF ein 
Abonnement der RegioKarte Schüler, kurz SchülerAbo ge-
nannt. Für diese SchülerAbos wird aktuell an einer Erstat-
tungs-Lösung für die im April nicht genutzten SchülerAbos 
gearbeitet. Das Land Baden-Württemberg, Städte- und 
Landkreistag sowie die Verkehrsverbünde und Verkehrsun-
ternehmen sind im Gespräch, um eine kulante Lösung für 
die Kunden sicherzustellen. Die konkrete Lösung hängt auch 
davon ab, wie lange die Schließung der Schulen noch an-
dauert. Geplant ist, auf den Monatsbetrag für den Mai zu 
verzichten, wenn das Abo nicht gekündigt wird. Der RVF hat 
dazu alle Schüler-Abonnenten in einem Brief informiert. Die 
Maßnahme ist Teil des Programms „100 Millionen für Fami-
lien“ des Lands Baden-Württemberg. „Als Verbund können 
wir eine entsprechende Erstattung für alle Abonnenten 
nicht stemmen. Hier ist vor allem die öffentliche Hand ge-
fragt. Wir wissen zurzeit aber noch nicht genau, wann die 
Kulanzregelung umgesetzt wird.“, erklärt Dorothee Koch, 
Geschäftsführerin des RVF. „Wir bitten die Eltern und Azubis, 
ihre SchülerAbos nicht zu kündigen und noch etwas Geduld 
zu haben. Die Verkehrsunternehmen im RVF stellen trotz 
der aktuell sehr schwierigen Umstände ein solides Fahrplan-
angebot zur Verfügung und tun alles dafür, dass das auch in 
den kommenden Wochen so bleibt.“, ergänzt Florian Kurt, 
ebenfalls Geschäftsführer des RVF.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Ein schokoladiger Genuss

Versteckte Biskuitrolle
Langweiliger Schokokuchen war gestern. Wir haben hier ein 
Rezept für Sie mit Aha-Effekt beim Aufschneiden. Raffiniert 
versteckte Biskuitschnecke im Rührteig. Optisch wird Ihr Ge-
bäck ein echter Hingucker sein.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Pro Stück: kcal: 353, kJ: 1488, E: 3 g, F: 15 g, KH: 48 g
Koch/Köchin: Stefanie Biedermann

Einkaufsliste:
Für den Biskuitteig
•	 2 Eier (Größe M)
•	 60 g Zucker

•	 20 g Weizenmehl (Type 405)
•	 1 Pck. Vanille-Puddingpulver
•	 etwas Johannisbeerkonfitüre

Für den Schokoladen-Rührteig
•	 175 g Butter
•	 125 g Zucker
•	 1 Pck. Vanillezucker
•	 3 Eier (Größe M)
•	 Abrieb einer halben Bio-Zitrone
•	 200 g Weizenmehl (Type 405)
•	 25 g Speisestärke
•	 20 g Kakao
•	 2 TL Backpulver
•	 6 EL Milch

Zur Verzierung
•	 200 g Puderzucker
•	 1 – 2 EL Wasser
•	 einige Zuckerstreusel

Zubereitung:
Für ca. 14 Stücke
1. Für den Biskuitteig Backofen auf 190 °C Umluft vorheizen. Ein 

Backblech (27 cm x 25 cm) mit Backpapier auslegen.
2. Eier und Zucker in einer Schüssel 10 Minuten schaumig schla-

gen. Mehl und Puddingpulver mit dem Schneebesen vorsich-
tig unter die schaumige Masse heben. Biskuitteig auf dem 
vorbereiteten Backblech gleichmäßig verteilen und im Back-
ofen ca. 8 Minuten backen.

3. Den Biskuitkuchen auf ein mit Küchentuch belegtes Kuchen-
gitter stürzen, kurz abkühlen lassen, mit Johannisbeerkonfitü-
re bestreichen und zusammenrollen.

4. Für den Schokoladen-Rührteig Backofen auf 150 °C Umluft 
vorheizen. Eine Kastenform einfetten.

5. In einer Schüssel Butter, Zucker und Vanillezucker schaumig 
rühren. Jedes Ei einzeln unter die schaumige Masse rühren. 
Zitronenabrieb dazugeben. Mehl, Speisestärke, Kakao, Back-
pulver miteinander vermischen und löffelweise unterrühren. 
Milch dazugeben.

6. Etwas vom Schokoladenrührteig in die vorbereitete Kasten-
form geben, die fertige Biskuitrolle darauflegen. Den restlichen 
Schokoladenrührteig gleichmäßig über die Biskuitrolle vertei-
len und den Kuchen im Backofen ca. 40 Minuten backen.

7. Den Kastenkuchen etwas auskühlen lassen, stürzen und kom-
plett auskühlen lassen.

8. Der Kuchen kann nach Belieben mit Zuckerguss und bunten 
Zuckerstreuseln verziert werden.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR
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Folge 3:

Weitere Maßnahmen zur Unterstützung
des lokalen Gewerbes
In der letzten Folge sind wir etwas näher auf
Themen eingegangen, die über digitale Wege
die Transaktionen lokaler Gewerbetreibender
unterstützen können. Basis hierfür ist der On-
line-Marktplatz kaufinBW.de mit integriertem
Gutschein- und Kundenbindungsprogramm.
In dieser Folge geht es vor allem um die
Weiterentwicklung des Online-Portals lokalma-
tador.de. Lokalmatador soll sich zu einer zent-
ralen Anlaufstelle für „Freizeitaktivitäten“ und
„Einkaufen in der Region“ entwickeln. Also zu
einer lokalen Suche, die in unterschiedlichsten
Bereichen Menschen und Institutionen bzw.
Konsumenten und Anbieter zusammenführt.
Aktuell sind wir an der Fertigstellung der Fir-
menprofile, sodass mehrere zehntausend An-
bieter digital sichtbar gemacht werden. Durch
Suchfunktionen finden Nutzer schnell die für
sie relevanten Anbieter und Angebote. In den
digitalen Firmenprofilen können sich die Un-
ternehmen zudem als attraktiver Arbeitgeber
präsentieren. Die Profile sind mit wichtigen

Inhaltsformaten verbunden, die einen Bezug
zu den Betrieben haben, z. B. mit Events bzw.
digitalen PR-Texten.
Auf Lokalmatador.de bauen wir nicht nur digi-
taleThemenseiten rund umFreizeitthemen auf.
Hier entstehen mittel- und langfristig gerade
auch digitale Umfelder, in denen sich lokale Ge-
werbetreibende präsentieren können. Das The-
menspektrum ist groß und reicht von größeren
Events (z. B. Gewerbeschau), über produktnahe
Themenumfelder (z. B. Besser hören, Balkon &
Terrasse, Hochzeit) bis hin zu persönlichen Inte-
ressensgebieten der Nutzer (z. B. Literatur, Um-
welt und Natur).
Da diese Inhalte später auch auf der Lokalmata-
dor-App ausgespielt werden, entstehen für die
lokalen Gewerbetreibenden attraktive digitale
undmobile Umfelder. Gleichzeitig können sich
Nutzer schnell über lokale/regionale Anbieter
und deren Angebote informieren.

Warum Nussbaum Medien auch
nach der Coronakrise als Partner
immer wichtiger wird

Bereits erschienen:
Folge 1: Sicherstellung der

Informationsversorgung
Folge 2: Unterstützung des lokalen

Gewerbes

In den kommenden Ausgaben:
Folge 4: Unterstützung des aktiven

Vereinslebens
Folge 5: Unterstützung der

Verwaltungen
Folge 6: Unterstützung von lokalen

Interessengruppen
Folge 7: Mehrwerte für Abonnenten,

Leser undNutzer

Nussbaum Medien entwickelt sich seit
einigen Jahren ganz konsequent vom
Amtsblatt-Verlag zum Lösungsanbie-
ter für lokale und regionale Akteure und
Interessengruppen. Die aktuelle Krise
zeigt, wie wichtig es ist, neben den verläss-
lichen Informationen in den gedruckten
Amtsblättern und lokalenWochenzeitungen
zusätzlich digitale Dienste zur Verfügung
zu stellen, als lokale Ergänzung zu den
bestehendenAngeboten globaler Konzerne,
wie Facebook oder Amazon.

In den kommendenWochen stellen wir vor,
an welchen Produkten und Dienstleistun-
genwir arbeiten, umnachhaltigeMehrwer-
te für lokale Akteure zu schaffen.
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STELLEN

IMMOBILIEN

Herr Klausmann

GuteMakler
haben einen Namen.

Rufen Sie mich gerne an!
Tel. 07641 - 95 40 76 0

Gutschein
für eine unverbindliche und
marktgerechte Bewertung

Ihrer Immobilie

Gewährleistung beim
Immobilienkauf/-verkauf
- Königskinder
Beim Verkauf werden offensichtliche Mängel im
Zuge der Übergabe einer Bestandsimmobilie im
Protokoll festgehalten und entweder über einen re-
duzierten Preis abgegolten oder durch den Verkäu-
fer beseitigt. Zeigen sich nach dem Kauf eines be-
bauten oder unbebauten Grundstücks oder einer
Eigentumswohnung Mängel, stellt sich für den Käu-
fer häufig die Frage, ob er Rechte gegen den Verkäu-
fer geltend machen, und für den Verkäufer folglich,

ob er Ansprüche des Käufers abwehren kann. Um
Unstimmigkeiten und darauffolgende Konflikte zu
vermeiden, ist ein Haftungsausschluss beim Immo-
bilienverkauf gesetzlich geregelt, werden im Kauf-
vertrag Punkte zur Mängelhaftung genau deklariert.
Der Verkauf einer Bestands-immobilie erfolgt unter
Ausschluss jeglicher Gewährleistung, der Verkäufer
verpflichtet aber unter anderem alle ihm bekannten
Mängel an der Immobilie offen zu legen. Unsere„Kö-
nigskinder Immobilien“-Makler beantworten für Sie
gerne weitere offene Fragen zur Thematik der
Gewährleistung beim Immobilienkauf/-verkauf auf
- sprechen Sie uns an!

Königliche Immobilien.

Ihre Ansprechpartner: Dr. Wilken und Dr. Barth

* vorbehaltlich einer internen Prüfung

Info-Tel: 0800 5 800 200 (kostenlos)info@koenigskinder.de, www.koenigskinder.de

Werden Sie Franchisenehmer.
Werden Sie ein Königskind.

Verkaufen Sie Ihre Immobilie, Ihr Gewerbeobjekt,
Ihr Grundstück (egal ob bebaubar oder nicht,
egal ob Abrisshaus) an unsere bonitätsstarken,
vorgemerkten Kunden (Finanzierung liegt vor)
oder einfach direkt an uns.*

VERKAUFEN SIE MIT DEMMARKTFÜHRER!

Bekannt aus dem Fernsehen
RTL und n-tv

Anzeigenschluss
Montag, 16.00 Uhr



10  |  Anzeigen Mitteilungsblatt Gutach im Breisgau  •  7. April 2020  •  Nr. 15

Traumjob in Ihrer Region?

Sicherstellung der
Informationsversorgung in
Zeiten der Corona-Ausbreitung
in Baden-Württemberg

Ab der Kalenderwoche 12 kann jederNutzer bis
aufWeiteres das örtliche Amtsblatt/die örtliche
Lokalzeitung kostenfrei als ePaper lesen.

Wir als Nussbaum Medien möchten vorsorglich sicherstel-
len, dass sich jede/r Bürgerin und Bürger vollumfänglich
und jederzeit über die Situation vor Ort und mögliche Emp-
fehlung der jeweiligen Stadt-/Gemeindeverwaltung infor-
mieren kann. Deshalb haben wir beschlossen, die digitalen
Ausgaben (ePaper) der Amtsblätter/Lokalzeitungen bis auf
Weiteres für jeden Nutzer kostenfrei freizuschalten - ohne
Anmeldung oder andere Hürden.

Die digitale Ausgabe Ihres Amtsblattes/Ihrer
Lokalzeitung finden Sie vollständig auf:

www.lokalmatador.de/epaper

www.nussbaum-medien.de

Sollten sich durch den Corona-Virus Einschränkungen im
Geschäftsbetrieb von Nussbaum Medien ergeben, infor-
mieren wir Sie unter
www.nussbaum-medien.de/corona-info

i

Wenn Ihr Amtsblatt/Ihre Lokalzeitung kostenfrei ver-
teilt wird, können Sie dieses auch über den oben ge-
nannten Zeitraum hinaus digital lesen.

Lesen Sie das
ePaper kostenfrei

www.nussbaum-medien.de

i

Wichtiger Hinweis zu unseren
Nussbaum Club-Gewinnspielen
und Coupon-Aktionen

Zurzeit werden viele Großveranstaltungen aufgrund des
sich ausbreitendenCorona-Virusbundesweit abgesagt. Bitte
informierenSie sich vor Beginndes Events beimVeranstalter,
ob IhreVeranstaltungwie gewohnt stattfindenwird.

Ausbreitung
Corona-Virus

Arbeitskreis Leben e.V.
Hilfe und Beratung in schweren Lebenskrisen

www.ak-leben.de



Anzeigen

WIR SIND FÜR SIE DA
GEMEINSAM GEGEN DAS VIRUS
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Telefon 07682 / 67231 ab 15.00 Uhr

Telefax 07682 / 67122

Ihr Reifenhändler,
wo Qualität und Reifen
noch günstig sind.

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag von 10.00 – 15.00 Uhr

Seit
über
25
Jahren

Frischnau 13 79215 Biederbach Tel. 07682 - 92 23 03

www.elztaeler-mineral.de

STEIN - der Rohstoff aus der Region

Schotterwerk
Tiefbau
Wegebau
Erdaushub
Materialaufbereitung
Abbruch
Transport

So erkennen Sie, ob Sie sich 
mit COVID-19 angesteckt 
habe
(red) Die Symptome des 
 Corona-Virus ähneln stark 
denen einer Grippe. So klagen 
Erkrankte über Husten, Fieber 
und Kurzatmigkeit. Wenn Sie 
sich nicht sicher sind, ob es 
sich um eine einfache Erkäl-
tung oder das Virus handelt, ist 
folgendes zu beachten:  Haben 
Sie in den vergangenen 14 Ta-
gen Kontakt zu jemandem ge-
habt, der nachweislich an CO-
VID-19 erkrankt ist,  haben 
Sie Krankheitsanzeichen wie 
beispielsweise Kurzatmigkeit 
und gehören Sie einer Risiko-
gruppe an, sprich sind älter als 
60 Jahre oder leiden an einer 
Vorerkrankung, oder arbeiten 
Sie in einem Bereich, in dem 
Sie mit Menschen in Kontakt 
kommen, die besonders ge-
schützt werden müssen wie 
Alten oder Kranken? Sollte 

einer dieser Fälle zutre� en, 
sollten Sie sich unbedingt te-
lefonisch an die in Ihrer Regi-
on zuständige Stelle wenden. 
Dies ist in den meisten Fäl-
len das Gesundheitsamt, Ihre 
hausärztliche Praxis oder der 
Patientenservice, erreichbar 
unter der 116117. Sollte ein 
Test bei Ihnen durchgeführt 
werden müssen, sollten Sie 
sich vorsorglich selbst isolie-
ren, die Händehygiene ein-
halten und wenn möglich 
einen Mund-Nasenschutz bei 
Kontakt zu anderen tragen. 
Laut dem RKI sagt ein nega-
tiver Test ohne Krankheits-
anzeichen nichts aus. Somit 
sollten Sie sich wirklich nur 
dann testen lassen, wenn Sie 
Krankheitssymptome haben. 
Wenn Sie Kontakt zu einem 
Erkrankten hatten, aber keine 
Symptome aufweisen, soll-
ten Sie sich sicherheitshalber 
selbst isolieren und unbedingt 
zuhause bleiben.

Foto: iStockphoto Bild zu Corona-Test

Was im Notfall zu tun ist
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Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 40-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Unser
Vertrieb ist auch

samstags für
Sie erreichbar

Sollte die Verteilung nicht zu Ihrer Zufrieden-
heit erfolgen, bitten wir Sie, Ihr Anliegen
unserem Vertriebspartner mitzuteilen:

G.S. Vertriebs GmbH

Tel. 07033 6924-0
info@gsvertrieb.de · www.gsvertrieb.de

Sie erreichen die G.S. Vertriebs GmbH von
Montag bis Mittwoch, Freitag 8.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr · Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

www.nussbaum-medien.de

Amtsblatt bzw. Lokalzeitung
nicht erhalten?

ABHOLSERVICE:
- Info & Bestellungen telefonisch von 8-12

und 14-18 Uhr, Samstag, 9-12 Uhr

- Abholung an unserer separaten
Abholstation im Hof!

Eisenwaren
Elektroartikel
Farben · Lacke

Haushalt
Glas · Porzellan
Geschenkideen

Schreibwaren
Schulbedarf

79261 Gutach-Bleibach • Dorfstraße 62 • Tel. (0 76 85) 2 43

Abholservice
von Freitag bis Montag
durchgehend von 12.00 - 20.00 Uhr

Bestellungen unter 07685/363

GESCHÄFTSANZEIGEN

Berücksichtigen Sie beim Einkauf die Angebote
unserer Inserenten!

Kurzer Weg - klasse Service!


